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Geleitwort zur 1. Auflage

		Die	Betreuung,	Bildung	und	Förderung	von	Menschen	mit	–	vor	allemsog.	geistiger	–	Behinderung	gilt	gemeinhin	als	ein	Aufgabenbereichpädagogischer	Fachkräfte.	Aus	historischer	Perspektive	gelang	es	mitder	Stärkung	pädagogischer	Kompetenz,	Behinderung	nicht	mehrausschließlich	als	ein	medizinisches	oder	p�legerisches	»Problem«	zubetrachten;	Menschen	mit	Behinderungen	wurde	vielmehr	zunehmendzugetraut,	kulturelle	und	lebenspraktische	Fähigkeiten	zu	erwerbensowie	personale	und	soziale	Kompetenzen	zu	entwickeln.Heute	gilt	jedoch	weder	das	ausschließlich	medizinische	noch	daspädagogische	Verständnis	von	Behinderung	als	zeitgemäß.Behinderung	wird	vielmehr	mehrdimensional	verstanden;	in	einerWechselwirkung	zwischen	biologischen,	psychischen,	sozialen	undökologischen	Faktoren	entsteht	eine	soziale	Situation,	die	Risikensozialer	Benachteiligung	und	Ausgrenzung	in	sich	trägt.Damit	wird	Behinderung	ein	Thema	interdisziplinären	Handelns;pädagogischer	Sachverstand	ist	ebenso	gefragt	wie	medizinscher,zudem	geht	es	um	einen	Abbau	von	Barrieren	»in	den	Köpfen«	wie	inder	materiellen	Umwelt.	Einem	Ausschnitt	dieses	interdisziplinärenAnsatzes	widmet	sich	das	vorliegende	Buch:	Es	will	pädagogischenFachkräften	p�legerisches	Handwerkszeug	vermitteln	und	sie	damitaufmerksam	machen	auf	gesundheitsbezogene	Risiken,	die	mit	einemLeben	mit	Behinderung	verbunden	sein	können.Die	Aktualität	dieses	Themas	ergibt	sich	aus	zwei	Aspekten:Zum	einen	zeigt	sich	im	Rahmen	der	demogra�ischen	Veränderungenunserer	Gesellschaft	erstmals,	dass	auch	Menschen	vor	allem	mitlebenslangen	Behinderungen	ein	höheres	Lebensalter	erreichen.	Nachder	Ermordung	eines	Großteils	der	Menschen	mit	gravierendenBeeinträchtigungen	während	der	nationalsozialistischen	Diktaturkommen	die	ersten	Nachkriegsgenerationen	ins	Rentenalter.Medizinische	Fortschritte	und	verbesserte	Bildungs-	und



Betreuungsangebote	tragen	zudem	dazu	bei,	dass	sich	dieLebenserwartung	behinderter	Menschen	in	den	letzten	Jahrenkontinuierlich	erhöht	hat.Mit	dieser	an	sich	erfreulichen	Entwicklung	nehmen	jedoch	fürMenschen	mit	Behinderung	wie	für	alle	Menschen	im	höherenLebensalter	die	Risiken	gesundheitsbezogener	Belastungen	zu:	Esdrohen	Einschränkungen	der	Selbstständigkeit	im	Alltag,	Nachlassender	Seh-	und	Hörfähigkeit,	Mobilitätseinschränkungen,altersspezi�ische	Erkrankungen	wie	z.	B.	Demenz	etc.Zum	anderen	leben	manche	Menschen	mit	Behinderungen	ihr	Lebenlang	mit	gravierenden	gesundheitlichen	Belastungen.	Probleme	eineradäquaten	Versorgung	ergeben	sich	vielfach	daraus,	dass	gleichzeitigKommunikationsschwierigkeiten	auftreten,	die	im	Alltag	zuFehlinterpretationen	und	Missverständnissen	führen	können:	Nichterkannte	Schmerzen	werden	als	Verhaltensstörung	interpretiert,Probleme	der	Nahrungsaufnahme	als	Verweigerungsverhalten	u.	a.mehr.Das	vorliegende	Buch	greift	diese	Anforderungen	auf	und	versuchtfür	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	die	unerfahren	in	p�legerischenFragen	sind,	ein	Leitfaden	im	Alltag	zu	sein.	Es	orientiert	sich	dabei	ansog.	P�legediagnosen,	die	in	gängige	Verfahren	der	Bedarfsfeststellungund	der	Teilhabeplanung	integriert	werden.	Damit	ermöglicht	es	auchDifferenzierungen	der	Fragestellung,	ob	bestimmte	Situationen	eherpädagogische	bzw.	assistierende	Hilfestellungen	erfordern	odergesundheitsbezogene	Unterstützung	bzw.	eine	Einschätzung,	inwieweitpädagogische	Mitarbeiterinnen	die	erforderliche	Unterstützung	selbstleisten	können	oder	ob	medizinische	und/oder	p�legerische	Expertiseeinzubeziehen	ist.Die	Einführung	der	sog.	P�legediagnosen	ist	geprägt	von	einerHaltung	der	Wertschätzung	und	des	Respekts	vor	Menschen	mitBehinderung.	Gerade	für	die	Situation	von	Menschen	mitKommunikationsschwierigkeiten	werden	zudem	zahlreicheAnregungen	gegeben,	wie	mit	den	Methoden	der	BeobachtungErkenntnisse	zu	gesundheitsbezogenen	Problemen	gewonnen	werdenkönnen.In	und	für	die	Praxis	entwickelt,	liefert	dieses	Buch	wertvollepraktische	Hinweise,	wie	Menschen	mit	Behinderungen	und



gesundheitsbezogenen	Belastungen	und	Risiken	einteilhabeorientiertes	Leben	führen	und	wie	sie	dabei	unterstützt	werdenkönnen.Ich	hoffe,	dass	dieses	Buch	einen	Beitrag	dazu	leisten	kann,Einrichtungen	der	Behindertenhilfe	dabei	zu	unterstützen,	Menschenmit	Behinderungen	auch	in	gesundheitlich	belasteten	Situationen	–sofern	sie	dies	wünschen	–	ihr	vertrautes	Wohnumfeld	zu	erhalten	undsie	dort	p�legerisch	zu	betreuen.Dr.	Heidrun	Metzler,Entwicklerin	des	H.	M.	B.-W-Verfahrens,	Forschungsstelle	Lebensweltenbehinderter	Menschen,	Eberhard	Karls	Universität	Tübingen



Vorwort zur 3. Auflage

		Zentrales	Anliegen	dieses	Buchs	bleibt	es	weiterhin,	p�legefachlicheAnleitung	zur	Risikoeinschätzung	und	Versorgung	von	Menschen	mitgeistiger	Behinderung	zu	geben.Seit	der	Veröffentlichung	der	2.	Au�lage	im	Jahr	2015	wurden	in	derEingliederungshilfe	und	in	der	P�lege	die	Sozialversicherungssystemeumgebaut	und	neu	ausgerichtet	mit	einer	Neuordnung	derP�legeversicherung	(P�legegrade,	Anerkennung	kognitiver	undpsychischer	Beeinträchtigungen	als	auslösendes	Moment	fürLeistungen).	Ein	wichtiger	Aspekt	bezüglich	der	Frage,	wer	P�lege	plantund	ausführt,	ist	die	Einführung	des	P�legeberufereformgesetzes	zum	1.Januar	2020.	Ziel	ist	es,	die	Ausbildung	zur	P�legefachkraft	zumodernisieren,	attraktiver	zu	machen	und	den	Berufsbereich	der	P�legeinsgesamt	aufzuwerten.	Kern	des	P�legeberufegesetzes	ist	dieEinführung	einer	dreijährigen,	generalistischen	beru�lichen	Ausbildungmit	dem	Abschluss	»P�legefachfrau«/»P�legefachmann«	und	sieht	fürden	P�legeberuf	vorbehaltene	Tätigkeiten	vor,	welche	von	anderenBerufsgruppen	nicht	mehr	ausgeübt	werden	dürfen.	Dieser	Umstand	istbei	der	Ausübung	von	P�lege	durch	pädagogisch	ausgebildeteMitarbeitende	zu	berücksichten.Mit	dem	Inkrafttreten	der	UN-Behindertenrechtskonvention	und	desBundesteilhabegesetzes	(BTHG)	stellen	Personenzentrierung	undTeilhabe	die	zentralen	Leitbegriffe	für	eine	zukunftsweisendeBehindertenhilfe	dar.	Im	Besonderen	stärkt	das	neue	Teilhaberecht	dieRechte	von	Menschen	mit	Behinderungen	in	Bezug	aufSelbstbestimmung	und	auf	volle,	wirksame	und	gleichberechtigteTeilhabe	am	Leben	in	der	Gesellschaft.	Das	BTHG	vollzieht	darüberhinaus	mit	der	Umsetzung	der	Personenzentrierung	einenumfassenden	Wandel	im	Bereich	der	Behindertenhilfe,	was	sich	nichtnur	auf	die	Durchführung	von	Teilhabeplanverfahren,	sondern	auch	auf



die	Haltung	zu	und	den	Umgang	mit	Menschen	mit	geistigenBehinderungen	auswirkt.Nun	werden	die	Leistungen	in	gemeinschaftlichen	Wohnformengetrennt	und	keine	Tagessätze	mehr	vereinbart,	sondern	jede	Klientinerhält	nach	einer	umfassenden	Bedarfserhebung	personalisierteLeistungen.	In	diesem	neuen	System	gehört	die	Grundp�lege	(und	damitdie	überwiegende	Anzahl	der	Expertenstandards)	und	die	sog.Einfachste	Behandlungsp�lege	zu	den	Aufgaben	der	überwiegendpädagogischen	Fachkräfte	der	besonderen	Wohnformen.Dieser	Umstand	stellt	eine	hohe	Anforderung	an	Pädagogen	derBehindertenhilfe	dar	und	erfordert	eine	Auseinandersetzung	mit	denGrundlagen	der	P�lege	und	mit	p�legerischer	Qualitätsentwicklung.Für	diese	3.	Au�lage	wurden	folgende	Gastbeiträge	neuaufgenommen:•		Gastbeitrag	1:	»Die	Ermittlung	des	individuellen	Hilfebedarfs	in	derVerwirklichung	des	Personenzentrierten	Ansatzes«,	verfasst	durchdie	bundesweit	hochgeschätzten	ICF-	und	BTHG-Experten	ThomasSchmitt-Schäfer	und	Konstantin	Schäfer.	Dieser	Gastbeitrag	umfasstauch	eine	Einführung	in	das	BTHG	(Bundesteilhabegesetz)	und	in	dieICF-basierte	Bedarfsermittlung.•		Gastbeitrag	2:	»Eingliederungshilfe	und	P�lege«.	Herr	Schmitt-Schäferführt	uns	in	seiner	Funktion	als	Sozialrechtsexperte	durch	diekomplexe	Fragestellung,	wie	sich	Leistungen	der	Eingliederungshilfevon	den	Leistungen	der	P�lege	abgrenzen	lassen.Zusätzlich	haben	sich	auf	Grundlage	der	Einführung	des	BTHG	und	derICF	folgende	Änderungen	ergeben:•		Die	Neustrukturierung des Gesprächsleitfadens
P�legeerfassung®.	Bisher	war	der	Gesprächsleitfaden	gemäß	H.	M.B.-W-Teilhabeplanung	strukturiert	und	wurde	nun	auf	Grundlage	derICF	neu	strukturiert.•		Das	Protokoll »P�legeerfassung«	wurde	ebenfalls	auf	Grundlage	derICF	angepasst.•		Im	Rahmen	der	Entbürokratisierten P�lege	verzichtet	P�legeinzwischen	auf	die	De�inition	von	P�legezielen,	dies	wurde	im



Praxisbeispiel	P�legeerfassung	entsprechend	kenntlich	gemacht.•		Und	schließlich	wurden	die	Auswirkungen des
P�legeberufegesetzes	dargestellt,	auch	wenn	zur	Zeit	noch	unklarist,	wie	diese	Anforderungen	in	der	Eingliederungshilfe	Anwendung�inden	werden.Dem	aufmerksamen	Leser	ist	vielleicht	aufgefallen,	dass	wir	denbisherigen	Untertitel	der	2.	Au�lage	»P�legebedarfsanalyse	undintegrierte	Hilfeplanung«	wie	folgt	umgeändert	haben:»Gesetzliche	Grundlagen,	P�legebedarfsanalyse,	Praxiswissen	P�lege«Die	beschriebenen	Veränderungen	der	Rahmenbedingungen,insbesondere	die	Stärkung	der	Selbstbestimmmung	aller	Klienten,betreffen	die	Dienste	der	Behindertenhilfe	auf	allen	Ebenen	underfordern	einen	Organisationsentwicklungsprozess,	um	diesenParadigmenwechsel	zu	bewältigen.	Es	gilt,	sich	aktuelles	Wissenanzueignen,	die	Arbeitsroutinen	und	Abläufe	zu	überprüfen,	Konzepteanzupassen	und	schließlich	den	Umgang	mit	den	Klienten	konsequentauf	die	Stärkung	der	Selbstbestimmung	auszurichten.Mein	besonderer	Dank	gilt	Thomas	Schmitt-Schäfer	und	KonstantinSchäfer!Viel	Spaß	beim	Lesen.1Anmerkungen	und	Änderungsvorschläge	zum	Buch	werden	dankbarvia	E-Mail	entgegengenommen	(annelen@schulzehoeing.de).Ihre	Annelen	Schulze	Höing

1					Eine	Bemerkung	zur	verwendeten	Sprache:	Ich	nutze	in	meinem	Buch	männliche	undweibliche	Pluralformen	willkürlich	wechselnd,	wenn	die	Verlaufsform	»P�legende«	sichnicht	anbietet.	Schreibe	ich	also	von	P�legerinnen,	dann	können	genauso	auch	P�legergemeint	sein.	Ist	von	Klienten	die	Rede,	sind	selbstverständlich	auch	Klientinnen	gemeint.



I           Einleitung



1          Die Ermi�lung des individuellen Hilfebedarfs
in der Verwirklichung des
personenzentrierten Ansatzes

Thomas Schmi�-Schäfer, Konstan�n Schäfer

1.1       Reform zur Verwirklichung des
personenzentrierten Ansatzes: Das
BundesteilhabegesetzMit	dem	Bundesteilhabegesetz	(BTHG)	wurde	»eines	der	großensozialpolitischen	Vorhaben	der	Bundesregierung	in	der	vergangenenLegislaturperiode«(BMAS,	2018,	S.	1)	verabschiedet.	Die	Zielgruppe	desBTHG	sind	16,8	Mio.	Menschen	mit	(drohenden)	Behinderungen	undrund	7,5	Mio.	Menschen	mit	Schwerbehinderung,	von	denen	im	Jahr2014	ca.	700.000	Menschen	Leistungen	der	Eingliederungshilfebezogen	(ebd.,	S.	7).	Doch	was	ist	das	BTHG	und	in	welcher	Beziehungsteht	dieses	große sozialpolitische Vorhaben	zur	UN-Konvention?	Zumeinen	versteht	sich	das	Gesetz	als	»Meilenstein	auf	dem	Weg	zu	einerinklusiven	Gesellschaft«,	zum	anderen	zielt	es	auf	eine	Verbesserungder	»Lebenssituation	von	Menschen	mit	Behinderung	im	Sinne	vonmehr	Teilhabe	und	mehr	Selbstbestimmung«	(ebd.).	Damit	schließt	dasBTHG	an	Artikel	3	der	UN-BRK	an,	dessen	Zielsetzung	die	»volle	undwirksame	Teilhabe	an	der	Gesellschaft	und	Einbeziehung	in	dieGesellschaft«	(Deutsches	Institut	für	Menschenrechte	2015,	S.	9)	ist.Der	Artikel	4	der	UN-BRK	beinhaltet	die	Verp�lichtung	derVertragsstaaten	»alle	geeigneten	Gesetzes-,	Verwaltungs-	und	sonstigenMaßnahmen	zur	Umsetzung	der	in	diesem	Übereinkommenanerkannten	Rechte	zu	treffen«	(ebd.).



Für	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	(BMAS)	ist	dasBundesteilhabegesetz	(BTHG)	ein	Meilenstein	auf	dem	Weg	zurUmsetzung	der	UN-Behindertenrechtskommission	und	zu	einerinklusiven	Gesellschaft.	Freilich	sind	die	hierin	enthaltenen	fachlichenGrundsätze	und	Regelungen	nicht	im	luftleeren	Raum	entstanden;	siesind	vielmehr	vorläu�iger	Endpunkt	eines	fachlichen	Diskurses	zumAu�bau	eines	personenzentrierten	Leistungssystems,	welcherbeginnend	Ende	der	achtziger	Jahre	des	letzten	Jahrtausends	inDeutschland	maßgeblich	von	der	Aktion	Psychisch	Kranke	e.	V.(https://www.apk-ev.de/startseite)	und	der	DeutschenHeilpädagogischen	Gesellschaft	e.	V.	(https://dhg-kontakt.de)angestoßen	und	von	anderen	Akteuren	weitergetragen	wurde.So	hat	der	Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge	e.	V.	imselben	Jahr	wie	die	Rati�izierung	der	UN-BRK	durch	die	BundesrepublikDeutschland	Empfehlungen	zur	Bedarfsermittlung	und	Hilfeplanung(Deutscher	Verein	für	Öffentliche	und	Private	Fürsorge	e.	V.	2009)veröffentlicht.	In	diesen	Empfehlungen	wurde	erstmals	de�iniert,	was»Bedarf«	in	der	Eingliederungshilfe	ist2;	auch	wurde	für	Deutschlanderstmals	vorgeschlagen,	die	Internationale	Klassi�ikation	derFunktionsfähigkeit,	Behinderung	und	Gesundheit	(ICF)(Weltgesundheitsorganisation	(WHO)	2005)	als	kommunikativesMedium	der	Bedarfsermittlung	zu	verwenden.	Der	LandschaftsverbandRheinland	nahm	diese	Empfehlungen	zum	Anlass,	um	seinBedarfsermittlungsinstrument	»IHP«	auf	die	ICF	umzustellen.	Er	führtedamit	das	erste	ICF-basierte	Bedarfsermittlungsinstrument	in	derEingliederungshilfe	in	Deutschland	ein	–	15	Jahre,	bevor	dies	mit	demBTHG	zum	fachlichen	Standard	der	Bedarfsermittlung	wurde.Die	Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation	(BAR)	legte	im	Jahr2014	Empfehlungen	vor,	in	denen	sie	die	Anwendung	des	bio-psycho-sozialen	Modells	der	ICF	ebenfalls	zum	fachlichen	Standard	bei	derErmittlung	von	Leistungen	der	Rehabilitation	erklärte(https://www.bar-frankfurt.de).UN-BRK	und	ICF	sind	konzeptionell	eng	miteinander	verbunden.Beide	nehmen	Abschied	von	der	Vorstellung,	»Behinderung«	sei	mit	derkörperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Beeinträchtigung	einesMenschen	gleichzusetzen.	Vielmehr	bringen	sie	eine	dynamischeDenkweise	zum	Ausdruck:	»Behinderung«	ist	das	Ergebnis	einer
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Wechselwirkung,	also	eines	dynamischen	Geschehens	zwischen	dergesundheitlichen	Beeinträchtigung	eines	Menschen	und	seiner	Umwelt.»Behinderung«	bezieht	sich	immer	auf	Teilhabe,	also	auf	dieMöglichkeit,	sich	in	die	menschliche	Gemeinschaft	und	die	Gesellschaftso	einzubringen	und	mitzumachen	wie	Menschen	ohne	gesundheitlicheBeeinträchtigungen	auch.	D.	h.	die	Ausrichtung	an	der	Teilhabe	derbetroffenen	Personen	steht	im	Mittelpunkt	der	Betrachtung	und	nichtdie	An-	oder	Abwesenheit	eines	Gesundheitsproblems	( 	Abb.	1.1).

Abb. 1.1: Wegmarken zum BundesteilhabegesetzMit	diesem	grundlegenden	Wechsel	der	Perspektive	auf	»Behinderung«sind	vielfältige	Konsequenzen	verbunden,	die	das	eigene	fachlicheSelbstverständnis	ebenso	betreffen	wie	die	Organisationen,	aber	auchdie	Finanzierung	der	Fachdienste.Das	Bundesteilhabegesetz	(BTHG)	soll	in	dieser	Perspektive	einFörderfaktor	in	der	Umwelt	von	Menschen	mit	Behinderung	inDeutschland	sein.	Es	setzt	einen	gesetzlichen	Rahmen,	um	ein	Mehr	anSelbstbestimmung	und	voller,	wirksamer,	gleichberechtigter	Teilhabeam	gesellschaftlichen	Leben	von	Menschen	mit	Behinderung	zufördern,	Benachteiligungen	zu	vermeiden	oder	ihnenentgegenzuwirken	(§	1	SGB	IX).	Das	Gesetz	ist	also	ein	Umweltfaktor,um	zukünftig	ein	Mehr	an	subjektiv	erlebter	Teilhabe	zu	ermöglichen.3Mit	Sicherheit	sind	auch	andere	Umweltfaktoren	von	Nöten,	um	demZiel	näher	zu	kommen.	Maßgeblich	sind	die	Einstellungen	der



bedeutsamen	Akteure	im	Arbeitsfeld,	wie	der	Mitarbeitenden	in	denDiensten	sowie	deren	Leitungen,	und	die	fachlich-strategischeAusrichtung	der	Angebote.	Wer	Wohnheime	nur	in	»besondereWohnformen«	umbenennen	will,	dürfte	einen	nur	geringen	Beitrag	zurangestrebten	Verbesserung	der	Teilhabemöglichkeiten	der	Betroffenenleisten	können.	Es	ist	also	keineswegs	ausgemacht,	ob	dasReformvorhaben	gelingt	oder	ob	es	auf	der	Strecke	bleibt	und	damiteine	aus	menschenrechtlicher	Sicht	unbefriedigende	Situationweiterhin	bestehen	bleibt.Die	Regelungen	des	BTHG	bringen	eine	kaum	zu	bewältigendeKomplexität	mit	sich.	Das	war	dem	Gesetzgeber	bewusst.	Deswegen	hater	das	Reformwerk	in	vier	Schritten	umgesetzt	( 	Abb.	1.2).

Abb. 1.2: Stufen des Inkra�tretens des BTHGDie	vierstu�ige	Umsetzung	des	BTHG	erstreckt	sich	über	einenZeitraum	von	sechs	Jahren.	Die	Reformstufen	treten	jeweils	zum	1.Januar	des	genannten	Jahres	in	Kraft.
1.1.1     Erste Reformstufe: Besserstellung der

leistungsberech�gten Menschen mit BehinderungenIn	der	ersten	Reformstufe	steigt	das	Schonvermögen	für	Bezieherinnenvon	SGB	XII	Leistungen	von	2	600	auf	5	000	Euro	(BMAS,	2018,	S.	71).



Der	Einkommensfreibetrag	wurde	um	260	Euro	gesteigert,	derVermögensfreibetrag	spürbar	erhöht,	d.	h.	�inanzielle	Entlastungen	fürdie	Betroffenen	wurden	unverzüglich	umgesetzt.
1.1.2     Neue Anforderungen an die Ermi�lung des individuellen

Hilfebedarfs und Stärkung der Posi�on von Menschen mit
BehinderungenDie	Änderungen	bei	Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	sind	imJanuar	2018,	also	in	der	zweiten	Stufe	in	Kraft	getreten.	Seitdem	giltauch	der	Teil	1	des	neuen	SGB	IX,	welcher	sich	auf	das	Verfahrensrechtbezieht,	sowie	der	Teil	3,	welcher	sich	mit	demSchwerbehindertenrecht	befasst.4	Im	Verfahrensrecht	wird	das	Prinzipder	Leistungen	»wie	aus	einer	Hand«	umgesetzt.	Dieses	Prinzipverp�lichtet	die	Rehabilitationsträger,	ihre	Leistungen	im	Interesse	derLeistungsberechtigten	untereinander	zu	koordinieren	und	die	Bedarfegebündelt	zu	decken.5	Außerdem	wurde	die	Anwendung	des	bio-psycho-sozialen	Modells	als	verbindlich	für	die	Bedarfsermittlungerklärt	(Bundesarbeitsgemeinschaft	für	Rehabilitation	(BAR)	e.	V.2019).Neben	den	Änderungen	im	Verfahrensrecht	wurde	das	Wunsch-	undWahlrecht	der	Menschen	mit	Behinderungen	durch	eine	»Präzisierungbei	der	Angemessenheits-	und	Zumutbarkeitsprüfung«	(BMAS,	2018,	S.4)	erweitert.	Diese	Präzisierung	stärkt	die	Wünsche	derleistungsberechtigten	Person	insoweit,	als	der	gewünschten	Wohnformgrundsätzlich	zu	entsprechen	ist:»Ist	eine	von	den	Wünschen	des	Leistungsberechtigten	abweichende	Wohnform	nach	diesenKriterien	nicht	zumutbar,	ist	die	gewünschte	Wohnform	entscheidend.	Ist	das	Wohnen	inbesonderen	Wohnformen	zumutbar,	ist	den	Wünschen	nach	einem	Wohnen	außerhalbdieser	Wohnformen	dennoch	zu	entsprechen,	wenn	der	Bedarf	ansonsten	nicht	gedecktwerden	kann;	andernfalls	ist	ein	Kostenvergleich	vorzunehmen.	Werden	das	Wohnen	in	undaußerhalb	von	besonderen	Wohnformen	im	Rahmen	der	Angemessenheits-	undZumutbarkeitsprüfung	gleich	bewertet,	ist	dem	Wohnen	außerhalb	besondererWohnformen	der	Vorzug	zu	geben,	wenn	dies	dem	Wunsch	des	Leistungsberechtigtenentspricht«	(ebd.,	S.	4)



»Besondere	Wohnformen«	sind	negativ	besetzt,	sie	sind	ein»unerwünschter	Sonderfall«,	weil	sie	sich	von	der	gesellschaftlichenNormalität	des	Lebens	in	einer	eigenen	Wohnung	unterscheiden.Erforderliche	Hilfen	und	Unterstützung	sollen	dorthin	gebrachtwerden,	wo	die	Menschen	leben	und	wohnen	und	wo	und	mit	wem	siewohnen	und	leben	wollen.Bisher	stationäre	Angebote	stehen	dagegen	für	ein	bestimmtes	Maßstruktureller	Abhängigkeit	der	Bewohnerinnen	von	der	Institution	undfür	die	Einschränkung	selbstbestimmter	Lebensführung.	Dies	istbeispielsweise	daran	zu	merken,	dass	nicht	die	Bewohnerselbstbestimmt	darüber	entscheiden,	welche	Betreuungsleistungen	siein	welcher	Art	und	Weise	wann	und	von	wem	in	Anspruch	nehmen,sondern	die	Mitarbeitenden	der	Organisation.	Auch,	dass	siegezwungen	werden,	Unterstützungsleistungen	in	der	Regel	mit	anderenPersonen	in	Anspruch	zu	nehmen,	kann	ein	entsprechendes	Merkmalsein.Um	die	Wahlfreiheit	und	die	Selbstbestimmung	von	Menschen	mitBehinderung	zu	stärken,	wurden	»Ergänzende Unabhängige
Teilhabeberatungsstellen«	(EUTB)	(www.teilhabeberatung.de)aufgebaut.	Diese	Beratungsstellen	beraten	unabhängig	vonwirtschaftlichen	Interessen	und	sind	den	»Betroffenen	gegenüberverp�lichtet«	(ebd.,	S.	16)	( 	Abb.	1.3).Mit	dem	»Budget	für	Arbeit«	und	der	Einführung	»andererLeistungsanbieter«	neben	den	Arbeitsbereichen	der	Werkstätten	fürMenschen	mit	Behinderungen	sollen	neue	Möglichkeiten	und	Impulsefür	eine	selbstbestimmte	Teilhabe	am	Arbeitsleben	geschaffen	werden.»Den	Menschen	mit	Behinderung	im	erwerbsfähigen	Alter	wird	einWeg	in	Richtung	allgemeinem	Arbeitsmarkt	eröffnet,	ohne	zuvor	denNachweis	der	individuellen	Erwerbsfähigkeit	führen	zu	müssen«	(ebd.,S.	32).Zugang	zu	Werkstätten	für	Menschen	mit	Behinderung	sowie	zuLeistungen	anderer
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Abb. 1.3: Stärkung der Menschen mit Behinderung durch unabhängige Beratung
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, FAQ, S. 15).Leistungsanbieter	haben	Menschen,	»die	wegen	Art	und	Schwere	derBehinderung	nicht,	noch	nicht	oder	nicht	wieder	auf	dem	allgemeinenArbeitsmarkt	tätig	sein	können«	und	ein	Mindestmaß	wirtschaftlichverwertbarer	Arbeit	erbringen	können.	Im	Gegensatz	zu	denWerkstätten	haben	»andere	Leistungsanbieter«	»keineAufnahmeverp�lichtung	und	es	gibt	für	sie	kein	Einzugsgebiet«	(BAGüS,2019,	S.	6).	Das	Budget	für	Arbeit	beschreibt	eine	Leistung,	dieMenschen	mit	Behinderung	eine	Tätigkeit	am	ersten	Arbeitsmarktermöglichen	soll.	Das	Budget	stellt	bei	Vorliegen	einessozialversicherungsp�lichtigen	Arbeitsverhältnisses	einen»Lohnkostenzuschuss	an	den	Arbeitgeber	zum	Ausgleich	derMinderleistung	der	beschäftigten	Person«	(ebd.,	S.	13).	DieBezugsgröße	liegt	bei	bis	zu	75	%	des	vom	Arbeitgeber	gezahltenArbeitsentgeltes.



1.1.3     Dri�e Reformstufe: Weitere Verbesserungen beim
Eigenbeitrag und Trennung der existenzsichernden
Leistungen von den Fachleistungen der
EingliederungshilfeMit	der	dritten	Reformstufe	wurde	der	Vermögensfreibetrag	erneutangehoben,	außerdem	werden	nun	Partnereinkommen	und	-vermögennicht	mehr	berücksichtigt.In	diese	Reformstufe	fällt	auch	die	Trennung	von	den	Fachleistungender	Eingliederungshilfe	und	den	existenzsichernden	Leistungen.	DieseVeränderung	wirkt	sich	vor	allem	auf	die	bisherigen	Wohnheime	aus,da	mit	diesem	Schritt	die	pauschale	Vergütung	der	Wohnangebotewegfällt	und	aus	Mitteln	der	Eingliederungshilfe	nur	noch	dieFachleistungen	vergütet	werden.	Diese	Trennung	ist	in	den	Worten	desBMAS	nicht	weniger	als	ein	»kompletter	Systemwechsel«	(BMAS,	2018,S.	2),	der	sich	dadurch	auszeichnet,	dass	der	individuelle	Bedarf	für	dieBestimmung	der	jeweiligen	Hilfen	maßgeblich	sein	soll.	»WasMenschen	wegen	ihrer	Behinderung	an	Unterstützungsleistungenbekommen,	ist	dann	nur	noch	davon	abhängig,	was	sie	brauchen	undwas	sie	möchten	und	nicht	länger	vom	Ort	der	Unterbringung«	(ebd.).

1.1.4     Vierte Reformstufe: leistungsberech�gter PersonenkreisZum	01.	Juli	2021	(Bundesgesetzblatt	Teil	I,	2021,	Nr.	29	vom09.06.2021)	und	damit	früher	als	geplant	wurde	§	99	SGB	IX	neugefasst.	Diese	Vorschrift	regelt,	welche	Personen	Anspruch	aufLeistungen	der	Eingliederungshilfe	haben.	Seit	dem	01.	Juli	2021	heißtes:»Leistungen	der	Eingliederungshilfe	erhalten	Menschen	mit	Behinderungen	im	Sinne	von	§2	Absatz	1	Satz	1	und	2,	die	wesentlich	in	der	gleichberechtigten	Teilhabe	an	derGesellschaft	eingeschränkt	sind	(wesentliche	Behinderung)	oder	von	einer	solchenwesentlichen	Behinderung	bedroht	sind,	wenn	und	solange	nach	der	Besonderheit	desEinzelfalles	Aussicht	besteht,	dass	die	Aufgabe	der	Eingliederungshilfe	nach	§	90	erfülltwerden	kann«	(§	99	Abs.	1	SGB	IX).



Wer	ist	angesprochen?	§	2	Absatz	1,	Satz	1	lautet:	»Menschen	mitBehinderungen	sind	Menschen,	…«	oder	verkürzt:	»Menschen	…	sindMenschen«,	ein	Satz,	der	zweifelsfrei	als	wahr	bezeichnet	werden	kann.Im	alten	Recht	bis	zum	31.12.2017	hieß	es	in	§	2	Abs.	1	Satz	1:»Menschen	sind	behindert,	wenn	…«.	Der	Unterschied	istaugenscheinlich:	im	alten	Recht	waren	Menschen	behindert	(»sindbehindert«),	Behinderung	war	eine	Eigenschaft	einer	Person	wie	Alter,Geschlecht,	Körpergröße	…	jedenfalls	etwas,	das	stets	als	verbundenmit	der	Person	begriffen	wurde	und	die	Person	bestimmt	hat.	DieseVorstellung	wurde	aufgegeben:	Menschen	mit	Behinderung	sind	wiealle	anderen	Menschen	auch,	und	sie	haben	–	vermutlich	wie	alleanderen	Menschen	auch	–	körperliche,	seelische,	geistige	oderSinnesbeeinträchtigungen.	Damit	nicht	genug:	Menschen	leben	in	einerUmwelt,	die	auf	sie	wirkt	und	die	sie	beein�lusst	und	auf	die	sie	wirkenund	die	sie	beein�lussen.	Vorgestellt	wird	also	ein	Modell	derWechselwirkung	von	Mensch	und	Umwelt.	Behinderung	ist	seit	dem01.01.2018	im	deutschen	Sozial-	und	Rehabilitationsrecht	das	Ergebnisder	Wechselwirkung	gesundheitlicher	Beeinträchtigungen	»miteinstellungs-	und	umweltbedingten	Barrieren«	im	Hinblick	auf	die»gleichberechtigte	Teilhabe	an	der	Gesellschaft«	(§	2	Abs.	1	Satz	1	SGBIX).	Damit	ist	man	anspruchsberechtigt	auf	Leistungen	beispielsweiseder	beru�lichen	oder	medizinischen	Rehabilitation,	jedoch	noch	nichtfür	Leistungen	der	Eingliederungshilfe.	Um	hierfüranspruchsberechtigt	zu	sein,	muss	die	Behinderung	»wesentlich«	sein.Dies	bedeutete	nach	altem	Recht,	das	eine	wesentlicheBeeinträchtigung	der	Teilhabefähigkeit	vorliegen	musste(Eingliederungshilfeverordnung	in	der	bis	zum	30.	Juni	2021	geltendenFassung),	die	Betonung	liegt	auf	Teilhabefähigkeit.	Es	bestand	dieVorstellung,	dass	es	Menschen	mit	eingeschränkter	Fähigkeit	zurTeilhabe	gibt	mit	der	Folge,	dass	sie	erst	zur	Teilhabe	zu	befähigen	sind.War	diese	Fähigkeit	zur	Teilhabe	wesentlich	(»erheblich«,	»essentiell«,»bedeutend«,	»vornehmlich«)	eingeschränkt,	hatte	die	Person	Zugangzu	Leistungen	der	Eingliederungshilfe.	Auch	diese	Vorstellung	wurdeaufgegeben.	Es	gibt	keine	Menschen,	die	nicht	zur	Teilhabe	fähig	sindoder	zur	Teilhabe	befähigt	werden	müssten.	Es	gibt	lediglich	Menschen,deren	Umwelt	so	auf	ihre	gesundheitlichen	Beeinträchtigungen	wirktund	umgekehrt,	dass	sie	in	erheblichem	Maße	nicht	gleichberechtigt



am	gesellschaftlichen	Leben	teilhaben	können.	»Leistungen	derEingliederungshilfe	erhalten	Menschen	mit	Behinderungen	im	Sinnevon	§	2	Absatz	1	Satz	1	und	2,	die	wesentlich	in	der	gleichberechtigtenTeilhabe	an	der	Gesellschaft	eingeschränkt	sind«	(§	99	Abs.	1,	Satz	1SGB	IX	in	der	Fassung	ab	dem	01.	Juli	2021).	Zur	Teilhabe	befähigtwerden	also	nicht	Menschen	mit	Beeinträchtigungen,	sondern	dieUmwelt	wird	so	gestaltet,	dass	sie	mitmachen	und	sich	einbringenkönnen.
1.2       Das Verständnis von »Behinderung« nach

der ICFDas	Bundesteilhabegesetz	hat	sich	von	der	Vorstellung	verabschiedet,dass	»Behinderung«	eine	Eigenschaft,	ein	die	Person	bestimmendesAttribut	sei	(»Menschen	sind	behindert«).	Vielmehr	wird	Behinderungim	Einklang	mit	der	Internationalen	Klassi�ikation	derFunktionsfähigkeit,	Behinderung	und	Gesundheit	(ICF)	derWeltgesundheitsorganisation	(WHO)	als	eine	negative	Folge	einerInteraktion	zwischen	dem	Gesundheitsproblem	eines	Menschen	undseiner	Umwelt	(Kontextfaktoren)	(vgl.	§	2	SGB	IX,	n.	F.,	s.	u.)	verstanden.D.	h.	eine	Behinderung	liegt	dann	vor,	wenn	eine	Persona.		ein	Gesundheitsproblem	in	Form	einer	Diagnose	nach	ICD-10	»hat«undb.		im	Zusammenhang	mit	dieser	Diagnose	die	körperlichen	Funktionen(einschließlich	des	geistigen	und	seelischen	Bereiches)	bzw.	dieKörperstrukturen	nicht	der	biomedizinischen	Norm	entsprechenund	diesc.		Auswirkungen	darauf	hat,	was	eine	Person	in	ihren	jeweiligenLebensbereichen	tut	oder	tun	kann.	Bezugspunkt	dieser	Beurteilungist,	was	von	einem	Menschen	ohne	Gesundheitsprobleme	imjeweiligen	kulturellen	und	gesellschaftlichen	Umfeld	an	Handlungenerwartet	wird.d.		sie	unter	Berücksichtigung	der	Wirkung	von	Kontextfaktoren(Umweltfaktoren	und	personbezogene	Faktoren)



e.		zu	Lebensbereichen,	die	ihr	wichtig	sind,	keinen	oder	nureingeschränkt	Zugang	hat	bzw.	sich	in	diesen	Lebensbereichen	nichtso	entfalten	kann	wie	Personen	ohne	Gesundheitsproblem.Die	wechselseitige	Beein�lussung	der	unterschiedlichen	Komponentender	ICF	will	die	nachfolgende	Abbildung	darstellen	( 	Abb.	1.4).	Esgelten	folgende	De�initionen:•		Körperfunktionen	sind	die	physiologischen	Funktionen	vonKörpersystemen	(einschließlich	psychologischer	Funktionen).•		Körperstrukturen	sind	anatomische	Teile	des	Körpers,	wie	Organe,Gliedmaßen	und	Bestandteile.•		Eine	Aktivität	bezeichnet	die	Durchführung	einer	Aufgabe	oderHandlung	(Aktion)	durch	einen	Menschen.•		Partizipation	(Teilhabe)	ist	das	Einbezogensein	in	eineLebenssituation.•		Umweltfaktoren	bilden	die	materielle,	soziale	undeinstellungsbezogene	Umwelt	ab,	in	der	Menschen	leben	und	ihrDasein	entfalten	(DIMDI	2010:	ICF,	S.	11).•		Personbezogene Faktoren	sind	der	spezielle	Hintergrund	des	Lebensund	der	Lebensführung	eines	Menschen	und	umfassenGegebenheiten	des	Menschen,	die	nicht	Teil	ihresGesundheitsproblems	oder	-zustands	sind.	Diese	Faktoren	könnenGeschlecht,	ethnische	Zugehörigkeit,	Alter,	Fitness,	Lebensstil,Gewohnheiten,	Erziehung,	Bewältigungsstile,	sozialer	Hintergrund,Bildung	und	Ausbildung,	Beruf	sowie	vergangene	oder	gegenwärtigeErfahrungen	etc.	sein,	die	in	ihrer	Gesamtheit	oder	einzelnen	eineRolle	spielen	können	(DIMDI	2010:	ICF,	S.	20).



Abb. 1.4: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF

Die	nachfolgenden	Beispiele6	verdeutlichen,	wie	mithilfe	des	bio-psycho-sozialen	Modells	der	ICF	unterschiedliche	Behinderungen	undFallkonstellationen	beschrieben	werden	können.Im	ersten	Fallbeispiel	�indet	sich	eine	Diagnose	der	geistigenBehinderung	(ICD-10	F	70).	Es	liegt	eine	Beeinträchtigung	derIntelligenz	vor,	wie	im	Rahmen	einer	gesonderten	Testung	ermitteltwurde.	Beeinträchtigungen	der	Intelligenz	gehören	zu	den	mentalenFunktionen	(Kapitel	1	in	der	Komponente	Körperfunktionen	der	ICF).Sie	werden	dort	mit	dem	alphanumerischen	Code	b117	bezeichnet.	Aufeine	Darstellung	des	Schweregrades	wird	in	diesem	Beispiel	verzichtet.In	tatsächlichen	Fällen	wäre	der	Schweregrad	einer	Beeinträchtigungder	Intelligenz	–	auch	im	Zusammenhang	mit	gänzlich	anderenDiagnosen	–	abhängig	von	den	jeweiligen	in	entsprechenden	Testsermittelten	Ergebnissen.	Im	vorliegenden	Beispielfall	�inden	sichSchwierigkeiten	der	Person,	Mehrfachaufgaben	zu	bewältigen.	Dies	istplausibel	und	mit	der	Beeinträchtigung	der	Körperfunktion	und	derDiagnose	assoziiert.	Mehrfachaufgaben	sind	ein	Merkmal	in	Kapitel	2(Allgemeine	Aufgaben	und	Anforderungen)	der	Komponente»Aktivitäten«.	Einmal	angenommen,	die	Schwierigkeiten	der	Personen,



die	Mehrfachaufgaben	zu	bewältigen,	wären	erheblich.	In	diesem	Fallekann	begründet	geschlossen	werden,	dass	bei	Handlungen	in	allenLebensbereichen,	deren	Umsetzung	mit	der	Bewältigung	vonMehrfachaufgaben	verbunden	sind,	Schwierigkeiten	bestehen.	Diestrifft	beispielsweise	auf	das	häusliche	Leben	zu,	zu	dem	auch	dasEinkaufen,	die	Erledigung	von	Hausarbeiten	etc.	gehören.	Aber	auch	dieMobilität	kann	betroffen	sein,	wenn	es	etwa	darum	geht,	denöffentlichen	Personennahverkehr	zu	nutzen.	Zur	Umwelt	des	hiervorgestellten	Falles	geistiger	Behinderung	gehört	ein	Leistungsanbieterder	Eingliederungshilfe,	der	Assistenzleistungen	zur	eigenständigenBewältigung	des	Alltags	einschließlich	der	Tagesstrukturierungerbringt.	Der	alphanumerische	Code	hierfür	wäre	e570,	der	Dienste,Systeme	und	Handlungsgrundsätze	der	allgemeinen	sozialenUnterstützung	bezeichnet.An	dem	»e«	ist	erkennbar,	dass	es	sich	um	einen	Umweltfaktorhandelt.	Merkmale	der	Komponente	»Umweltfaktor«	werden	in	derICF	durchgängig	mit	einem	»e«	(environmental	factors)	bezeichnet.Ein	»b«	bezeichnet	die	Komponente	Körperfunktionen	(bodyfunctions),	ein	»s«	steht	für	die	Körperstruktur.	Ein	»d«	steht	immerfür	Lebensbereich	(life	domain).Es	handelt	sich	um	eine	freundliche,	kontaktfreudige	Person,	der	es	mitihrer	sympathischen	Art	gelingt,	andere	Menschen	für	sich	positiveinzunehmen.	Die	leistungsberechtigte	Person	möchte	in	ihrer	eigenenWohnung	leben.	Dies	adressiert	den	Lebensbereich	Kapitel	6:Häusliches	Leben	der	Komponente	»Partizipation«	der	ICF.	Ob	es	derPerson	möglich	sein	wird,	im	eigenen	Haushalt	zu	leben,	hängt,	wie	gutgesehen	werden	kann,	ausschließlich	an	Inhalt,	Ausrichtung,	Qualitätund	Umfang	der	Assistenz	ab.



Abb. 1.5: Das bio-psycho-soziale Modell am Beispiel einer geis�gen BehinderungDer	zweite	Fall	beschäftigt	sich	mit	einer	Suchterkrankung,diagnostisch	bezeichnet	als	ICD-10:	F	10.	Eine	fachärztlicheUntersuchung	legt	eine	starke	Beeinträchtigung	des	Antriebs	in	Formdes	Drangs	nach	Suchtmitteln	offen.	Gleichzeitig	hat	der	langjährigeKonsum	zu	einer	Beeinträchtigung	des	Gedächtnisses	und	der	höherenkognitiven	Funktionen	geführt.	Die	Beeinträchtigung	des	Antriebs,	desGedächtnisses	und	der	höheren	kognitiven	Funktionen	gehört	zurKomponente	»Körperfunktionen«	der	ICF	und	�inden	sich	sämtlich	imKapitel	1:	»Mentale	Funktionen«.	Beschrieben	werden	im	Bereich	derAktivitäten	Schwierigkeiten,	Probleme	zu	lösen	und	die	täglicheRoutine	durchzuführen.	Dies	erscheint	im	Zusammenhang	mit	denbeeinträchtigten	mentalen	Funktionen	plausibel.	Es	besteht	einerechtliche	Betreuung	mit	dem	Aufgabenkreis	der	Vermögenssorge	undder	Vertretung	gegenüber	Behörden.	Bedeutsam	scheint,	dass	diebetreffende	Person	viele	Jahre	zur	See	gefahren	ist	und	insoweitEigenheiten	entwickelt	hat,	die	nicht	im	Zusammenhang	mit	derSuchterkrankung	zu	sehen	sind.	Wirtschaftliche	Eigenständigkeit	istder	betreffenden	Person	außerordentlich	wichtig,	weshalb	in	derKomponente	»Partizipation«	der	3.	Abschnitt	des	8.	Kapitels	derLebensbereiche	aufgeführt	ist.	Auch	hier	zeigt	sich,	dass	Ausmaß


